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Unterstiitzung bei der Durchsetzung der
dauerhaften Unterbringung eines Kindes bei den
Pflegepersonen hekommen

il
Die PiB — Pflegekinder in Bremen gemeinnitzige GmbH kann die Pflegeeltern

unterstitzen, wenn ein Kind dauerhatft in der Pflegefamilie leben soll, weil sich die
Bedingungen in der Ursprungsfamilie langfristig nicht verbessern.

Basisinformationen

Wenn sich die Lebensumstande in der urspringlichen Familie eines Pflegekindes
langfristig nicht verbessern, kann es auf Dauer in der Pflegefamilie untergebracht werden.
Wenn die Eltern dem nicht zustimmen, kann das Familiengericht den Verbleib in der
Pflegefamilie anordnen. Auf diesem Weg kdnnen die Pflegepersonen untersttitzt werden.

In Bremen unterstitzt die PiB — Pflegekinder in Bremen gemeinntitzige GmbH die
Pflegeeltern dabei. Die PiB kann auch selbst den Antrag auf Verbleib in der Pflegefamilie
stellen.

Voraussetzungen

o Ein Pflegekind lebt seit langerer Zeit in einer Pflegefamilie.

o Die Eltern des Kindes oder Personen mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht des
Kindes verlangen die Herausgabe des Kindes.

o Das kdrperliche, seelische oder geistige Kindeswohl wird durch die Wegnahme aus
der Pflegefamilie gefahrdet.

> Die Pflegepersonen wiinschen / benétigen Unterstiitzung durch den
Pflegekinderdienst.

Ablauf

> Die Pflegepersonen wenden sich mit dem Wunsch nach Unterstitzung / Begleitung
an die PiB — Pflegekinder in Bremen gemeinnitzige GmbH, wenn die Herausgabe
des Kindes verlangt wird.

o Die Pflegepersonen mussen beim Familiengericht einen Antrag auf Verbleib des
Kindes in der Pflegefamilie stellen. Zustandig ist das Familiengericht, in dessen Bezirk
das Kind seinen Lebensmittelpunkt hat.
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o Das Gericht muss dartber hinaus auch von Amts wegen tatig werden, so dass das
Jugendamt ebenfalls einen entsprechenden Antrag stellen kann.

o Bis zum Abschluss des Verfahrens kann das Gericht eine einstweilige Anordnung
erlassen, nach der das Pflegekind bis zum Entscheid bei der Pflegefamilie bleibt.

o Pflegekinder ab 14 Jahren sind bei Verfahren, die die Personen- oder
Vermdgenssorge betreffen, stets vom Gericht anzuhéren. Ein Kind unter 14 Jahren
wird dann angehort, wenn seine Neigungen, Bindungen oder sein Wille fur die
Entscheidung von Bedeutung sind oder wenn es zur Feststellung des Sachverhaltes
als notwendig erscheint.

o Die gerichtliche Entscheidung beruht in jedem Fall auf dem "Kindeswohlprinzip".

Bendétigte Unterlagen

> Je nach individueller Fallkonstellation werden unterschiedliche Unterlagen bendtigt.
Der Kinderpflegedienst, unterstitzt die Pflegepersonen bei der Auswahl der
Unterlagen

Zustandige Stellen

- PiB- Pflegekinder in Bremen gemeinniitzige GmbH

+49 421 958820-0

Bahnhofstral3e 28-31, 28195 Bremen
Website

info@pib-bremen.de

Online Services

> Online Service Pflegekinderwesen
Der Online-Service ,Pflegekinderwesen Digital” ist ein digitaler Dienst fur
Birger:innen, die sich fur die Aufnahme eines Pflegekindes interessieren oder
finanzielle Leistungen fir ein Pflegekind beantragen mdchten, welches bereits in der
Familie lebt.

Gebiihren | Kosten

gebuhrenfrei

Fristen & Bearbeitungsdauer
Welche Fristen sind zu beachten?

Es gibt keine Frist.
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https://www.service.bremen.de/visitenkarte/pib-pflegekinder-in-bremen-gemeinnuetzige-gmbh-181751
https://www.pib-bremen.de
mailto:info@pib-bremen.de
https://www.adoption-und-pflegekinderwesen.de

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die PiB — Pflegekinder in Bremen gemeinnutzige GmbH wird nach Kontaktaufnahme
durch die Pflegepersonen die Begleitung bei den Verfahren zum ,Verbleib eines Kindes
bei Pflegepersonen® beginnen. Die Ladnge des Verfahrens hangt von der Dauer des
gerichtlichen Verfahrens vor dem Familiengericht ab.

Rechtsgrundlagen

o § 37a Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
o § 1632 Burgerliches Gesetzbuch (BGB)

Weitere Informationen

o Startseite Adoption und Pflegekinderwesen
o Datenschutzinformation zum Onlinedienst "Pflegekinderwesen Digital"

Aktualisiert am 12.11.2025
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https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__37a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1632.html
https://www.adoption-und-pflegekinderwesen.de
https://www.buergerservice.bremen.de/sixcms/media.php/9/Datenschutzinformation%20Onlinedienst%20Pflegekinderwesen.pdf

	 Unterstützung bei der Durchsetzung der dauerhaften Unterbringung eines Kindes bei den Pflegepersonen bekommen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	PiB- Pflegekinder in Bremen gemeinnützige GmbH

	Online Services
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


